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Anlage zum Dienstvertrag
Titel Vorname Nachname
Straße Hausnummer (ggf. App.)
Postleitzahl Ort
}
Bitte geben Sie in die drei Felder auf der linken Seite Ihren Namen und Ihre vollständige Anschrift ein. 
Sobald Sie in eines der Felder klicken, erscheinen weitergehende Informationstexte.
 
Achten Sie bitte auf Vollständigkeit Ihrer Angaben, da sonst eine weitere Bearbeitung nicht gewährleistet werden kann. 
Dienstvertrag Fachtutorin/Fachtutor
 
(bitte zweifach einreichen)
 
 
Zwischen der Präsidentin der 
Hochschule Düsseldorf
 
und
 
______________________________
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Über der oberen Klammer kennzeichnet eine durchgezogene Linie die Stelle, an der Sie bitte Ihren vollständigen Namen angeben. Haben Sie Ihren Namen bereits im Adressfeld eingegeben, erscheint er hier automatisch. 
 
Bitte beachten Sie unbedingt, dass der Vertrag in zweifacher Ausfertigung abzugeben ist. 
 
Die zweite Klammer kennzeichnet den Bereich, in dem Sie bitte Ihr Geburtsdatum und Ihren Geburtsort eintragen. Falls Sie Ihre Angaben am Computer machen, haben Sie im Datumsfeld eine Kalenderfunktion, mit der Sie Ihr Geburtsdatum statt einer manuellen Eingabe auswählen können.
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geboren am 
 in 
__________, __________
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Über der oberen Klammer kennzeichnet eine durchgezogene Linie die Stelle, an der Sie bitte Ihre Straße, Hausnummer, Ihre Postleitzahl sowie den Wohnort angeben. Haben Sie diese Angaben bereits im Adressfeld gemacht, erscheinen sie hier automatisch.
 
Die untere Klammer kennzeichnet den Bereich, in dem vom Personalservice der HSD das Start- und das Enddatum Ihres Arbeitsvertrags eingegeben werden. Bitte lassen Sie diesen Bereich unbedingt unbeschriftet!
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wird für den Zeitraum vom __________________ bis __________________
 
 
folgender Dienstvertrag geschlossen:
Die untere Klammer kennzeichnet den Abschnitt, in dem der Personalservice der HSD Ihren Arbeitsort und die vereinbarte Zahl der Semesterwochenstunden einträgt. Bitte lassen Sie diesen Bereich unbedingt unbeschriftet!
.\Klammer_unten.png
§ 1
 
Die/der Obengenannte wird gemäß § 46 Hochschulgesetz (HG) vom 16. September 2014 in der jeweils gültigen Fassung analog für die o.g. Zeit als Fachtutorin/Fachtutor
in/im/bei __________________________________ eingestellt/weiterbeschäftigt. 
 
Der Dienstvertrag wird gem. § 6 WissZeitVG befristet. 
 
Die Fachtutorin/der Fachtutor wird während der Vertragsdauer mit einer Arbeitszeit von
durchschnittlich _________ Wochenstunden beschäftigt.
§ 2
 
Die Dienstobliegenheiten der Fachtutorin/des Fachtutors werden im Einzelnen von der/dem Hochschullehrerin/Hochschullehrer bestimmt, der/dem sie zugeordnet ist. 
 
Die Fachtutorin/der Fachtutor verpflichtet sich, die Dienstobliegenheiten gewissenhaft zu erfüllen und das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland sowie die Gesetze zu wahren. Mit der Unterzeichnung des Dienstvertrages erklärt sie ausdrücklich, dass sie die Grundsätze der freiheitlichen demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes bejaht und die Verfassungsordnung des Staates nicht angreift. 
§ 3
 
Gemäß Beschluss des Präsidiums vom 22.07.2019 beträgt die Vergütung für Fachtutorinnen/Fachtutoren 12,50 Euro je Stunde der durchschnittlichen wöchentlichen Beschäftigungszeit.
 
Die monatliche Pauschalvergütung ergibt sich aus der Multiplikation des Stundensatzes mit der Anzahl der Stunden durchschnittlicher wöchentlicher Arbeitszeit (§ 1) und dem Faktor 4,348.
 
Bei einer durch Unfall oder Krankheit verursachten Arbeitsunfähigkeit wird die Vergütung bis zum Ende der 6. Woche, jedoch nicht über das Ende des Dienstverhältnisses hinaus, weitergezahlt. Dies gilt nicht, wenn sich die Fachtutorin/der Fachtutor die Arbeitsunfähigkeit vorsätzlich, grob fahrlässig oder bei einer nicht genehmigten Nebentätigkeit zugezogen hat. 
§ 22 TV-L gilt entsprechend. 
§ 4
 
Es gelten die für die Tarifbeschäftigten jeweils geltenden Bestimmungen über die Schweigepflicht nach § 3 Abs. 2 TV-L, die Annahme von Belohnungen und Geschenken nach §§ 331 ff StGB, die Einhaltung des Datengeheimnisses nach § 41 DSG NRW, die Schadenshaftung, die Gewährung von Reisekostenvergütung nach LRKG und die Einsicht in die Personalakten entsprechend. Urlaub wird nach den gesetzlichen Vorschriften gewährt (Bundesurlaubsgesetz). Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen werden nicht gewährt. 
§ 5
 
Die Pauschalvergütung für die Tätigkeit als Fachtutorin/Fachtutor ist Einkommen im Sinne des Berufsausbildungsförderungsgesetzes (BaföG). Empfänger von Leistungen nach dem BaföG sind verpflichtet, die ihnen auf Grund dieses Dienstvertrages zustehende Vergütung dem Amt für Ausbildungsförderung mitzuteilen. 
Dies gilt auch dann, wenn ein Antrag auf Ausbildungsförderung gestellt wurde und eine Entscheidung noch nicht ergangen ist (§ 52 BaföG). Die Fachtutorin/der Fachtutor ist damit einverstanden, dass das zuständige Studierendenwerk über das Beschäftigungsverhältnis, dessen Dauer und die Höhe der Vergütung unterrichtet wird. 
§ 6
 
Das Dienstverhältnis endet mit Ablauf der in § 1 angegebenen Beschäftigungszeit, ohne dass es einer besonderen Kündigung bedarf. Es kann zu einem früheren Zeitpunkt mit einer Frist von einem Monat zum Ende eines Monats gekündigt werden. Die Möglichkeit, das Dienstverhältnis aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist nach § 626 BGB zu kündigen, bleibt unberührt. Die Vertragsschließenden sind sich einig, dass eine Verletzung der in § 2 Abs. 2 Satz 2 übernommenen Verpflichtung ein wichtiger Grund zur fristlosen Kündigung ist. 
 
Das Dienstverhältnis endet darüber hinaus mit Ablauf des Monats, in dem die Fachtutorin/der Fachtutor das Kolloquium bestanden hat oder mit dem Tag der Exmatrikulation, ohne das es einer besonderen Kündigung bedarf. Die Sachbearbeiterin der Dienstverträge für Fachtutorien im Dez. Personal und Recht, Team 3.2 ist unverzüglich über das Bestehen des Kolloquiums sowie über eine Exmatrikulation zu informieren. 
§ 7
 
Die Tutorin/der Tutor verpflichtet sich, der Hochschule unverzüglich die Aufnahme eines anderen Arbeits- oder Dienstverhältnisses mitzuteilen; die Mitteilung hat noch vor der beabsichtigten Arbeitsaufnahme zu erfolgen. Sie versichert, dass sie insgesamt nicht mehr als 20 Stunden pro Woche beschäftigt ist. 
§ 8
 
Der Dienstvertrag wird vorbehaltlich der Vorlage der aktuellen Immatrikulationsbescheinigung geschlossen. 
§ 9
 
Die beigefügte Anlage ist Bestandteil des Dienstvertrages.
Ich erkläre, dass die Stelle für den Lehrbetrieb der bestehenden oder auslaufenden Studiengänge nicht mehr oder, bei Vorliegen mehrerer Stellen mit gleichen bzw. ähnlichen Denominationen, in geringerem Umfang benötigt wird. 
 
Ich erkläre darüber hinaus, dass der Lehrbetrieb der angebotenen Studiengänge entsprechend der Studienverlaufspläne durch die Umwidmung der in Frage stehenden Stelle nicht gefährdet wird bzw. weiter ordnungsgemäß aufrecht erhalten werden kann.
Das Lehrgebiet der Professur ist im Wesentlichen unverändert. Die konkrete inhaltliche Ausrichtung soll in geringfügigem Maße dem gewandelten Lehrbedarf der Studiengänge bzw. der definitorischen Entwicklungen (Wandel von Themengebietsbezeichnungen) der jeweiligen wissenschaftlichen Disziplin angepasst werden. Es handelt sich damit um eine Änderung der Lehrgebietsbezeichnung.
Die Fachtutorin/der Fachtutor
Vertreterin/Vertreter
Personalservice Lehrende und Hilfskräfte 
Düsseldorf, den
Düsseldorf, den
Die Präsidentin der Hochschule Düsseldorf
Dezernat Personal und Recht
Im Auftrag
Erklärung
 
 
Ich habe bereits an einer anderen deutschen Hochschule als stud./wiss. Hilfskraft gearbeitet:
 
☐         ja (falls ja, bitte Zeitnachweis beifügen)         ☐          nein
 
 
·         Mir ist bekannt, dass ich die Tätigkeit nicht aufnehmen darf, bevor der Dienstvertrag von
         beiden Vertragspartnern unterzeichnet ist. Ich bin damit einverstanden, den Vertrag auch 
         zu einem späteren Zeitpunkt als angegeben anzutreten.
 
·         Mir ist ebenfalls bekannt, dass ich insgesamt nicht mehr als 20 Stunden unter der Woche
         arbeiten darf (innerhalb und außerhalb der Hochschule), da ich ansonsten voll sozial-
         versicherungspflichtig werde.
 
·         Die Aufnahme eines anderen Arbeitsverhältnisses ist umgehend der Hochschule zu
         melden (durch die Statuserklärung zur Prüfung der Sozialversicherung und Zusatz-
         versorgung).
  
·         Mit dieser Unterschrift verpflichte ich mich, die Dokumentationspflicht aus dem Mindest-
         lohngesetz vom 11.09.14 einzuhalten. Zu Beginn meines Beschäftigungsverhältnisses wird
         mir hierzu vom Dezernat Personal und Recht eine Excel-Datei zur Verfügung gestellt. In der
         Datei trage ich Beginn, Ende und Dauer meiner jeweiligen Arbeitszeit spätestens bis zum
         Ablauf des 7. Kalendertages, der auf den Tag der Arbeitsleistung folgt, ein. Die ordnungs-
         gemäß ausgefüllte Excel-Datei muss von mir monatlich der betreffenden Organisations-
         einheit (Fachvorgesetzte/n) per Mail zur Kontrolle zugesandt werden. 
         Nach Vertragsablauf ist diese Datei von mir innerhalb eines Monats an die Mail-Adresse 
         arbeitszeitkonto@hs-duesseldorf.de vollständig ausgefüllt zu senden. Mir ist bekannt, dass
         zur Erläuterung der Excel-Datei und der dazugehörenden Regelungen ein Leitfaden auf der
         Webseite des Teams Personalservice für Lehrende und Hilfskräfte zur Verfügung steht.
         Sollten diese Vorgaben nicht eingehalten werden, drohen mir arbeitsrechtl. Konsequenzen
         bis hin zur Kündigung. Zudem wird kein neuer/weiterer Vertrag mit der HSD geschlossen
         werden.
 
·         Hinweis: Nach § 6 des WissZeit VG sind befristete Arbeitsverträge für alle Hilfskräfte
         (studentische, wissenschaftliche und Tutorenverträge) für die Dauer von insgesamt
         6 Jahren zulässig.
  
Ich versichere die Richtigkeit meiner Angaben und erkenne obige Bedingungen an.
  
 
 
Datum und Unterschrift der stud./wiss. Hilfskraft
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